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Vorentwurf - Bebauungsplan Nr. 74 "Am Sportplatz Ranies" der Stadt 

Schönebeck 

Ihr Zeichen:  

 

Sehr geehrter Herr Kiebjieß, 

 

mit E-Mail vom 10.05.2021 baten Sie das Landesamt für Geologie und 

Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) um eine Stellungnahme im Rahmen der 

Vorentwurfsplanungen zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplans der Stadt 

Schönebeck. 

 

Durch die zuständigen Fachdezernate der Bereiche Geologie und Bergbau 

des LAGB erfolgten Prüfungen zum o.g. Bebauungsplan, um Sie auf mögli-

che geologische / bergbauliche Beeinträchtigungen hinweisen zu können. 

 

Aus den Bereichen Geologie und Bergwesen kann Ihnen folgendes mitgeteilt 

werden: 

 

Bergbau 

 

Belange, die das LAGB, Abteilung Bergbau zu vertreten hat, stehen dem 

Vorhaben (B-Plan Nr. 74) nicht entgegen. 

 

Bergbauliche Arbeiten oder Planungen, die den Maßgaben des Bundesberg-

gesetzes unterliegen, werden durch das Vorhaben/die Planung nicht berührt. 
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Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Altbergbau liegen dem Landes-

amt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt für den Planungsbereich ebenfalls nicht vor. 

 

Bearbeiter: Herr Thurm (0345 - 5212 187) 

 

Geologie 

 

Ingenieurgeologie und Geotechnik: 

 

Vom tieferen geologischen Untergrund ausgehende, durch natürliche Subrosionsprozesse beding-

te Beeinträchtigungen der Geländeoberfläche sind dem LAGB im Plangebiet nicht bekannt. Zum 

Baugrund im Bereich des Vorhabens gibt es ebenfalls keine weiteren Hinweise oder Bedenken. 

 

Bearbeiter: Herr Schönberg (0391 - 53579 507) 

 

Hydro- und Umweltgeologie: 

 

Aus hydrogeologischer Sicht sind beim gegenwärtigen Kenntnisstand keine Bedenken zu äußern 

oder Hinweise zu erteilen. Der Flurabstand (Grundwasserstand unter Gelände) beträgt – nach den 

hier vorliegenden Daten – 2 bis 3 m, der Gutachter hat tiefere Grundwasserstände (ca. 3,6 m un-

ter Flur) nachgewiesen. 

 

Grundsätzlich verweisen wir für den Bau von Versickerungsanlagen (Rigolen, Schächte usw.) auf 

die Einhaltung des Arbeitsblattes DWA-A138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versi-

ckerung von Niederschlagswasser“ vom April 2005. Der dafür erforderliche mittlere höchste 

Grundwasserstand (MHGW) ist beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 

Sachsen-Anhalt (39104 Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 5) einzuholen. 

 

Bearbeiter: Herr Dr. Balaske (0345 - 5212 180) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Häusler 

 

 


